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 Stadt  Meckenheim 
 D e r  B ür ger me i s ter  
 

 

Beschlussvorlage 

 
 40 - Bildung, Kultur und Sport 

Vorl.Nr.: V/2014/02077 

Datum: 09.01.2014 

 
 
Gremium Sitzung am   

Rat 22.01.2014 öffentlich Entscheidung 
 
Tagesordnung 

Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung - Festlegung der kommunalen Klassenrichtzahl 
sowie Verteilung der Eingangsklassen auf die Grundschulen 
 
Beschlussvorschlag 

 
Der Rat der Stadt Meckenheim genehmigt die Dringlichkeitsentscheidung vom 15.01.2014 zur 
Festlegung der kommunalen Klassenrichtzahl für das Schuljahr 2014/2015.  
 
Begründung 

 
Die Vorlage wurde bereits im Rahmen einer Dringlichkeitsentscheidung nach § 60 Abs. 2 GO 
NRW beschlossen, da die Mitteilung der kommunalen Klassenrichtzahl sowie die Verteilung der 
Eingangsklassen an das Schulamt des Rhein-Sieg-Kreises spätestens zum 15. Januar 2014 
erfolgen musste. 
 
Die Begründung ergibt sich aus der Dringlichkeitsentscheidung, die nach Unterzeichnung als 
Anlage in das Ratsinformationssystem eingestellt wird.  
 
 
 
Meckenheim, den 09.01.2014 
 
 
Susanne Zwicker  Herr Holger Jung 
Fachbereichsleiterin  Erster Beigeordneter 

 
 
Abstimmungsergebnis: 
  Ja  Nein  Enthaltungen 
 


